
   

 
 
 
 

Seit 01.01.2020 werden neue e-cards nur mehr mit Fo to ausgegeben. 

Wie komme ich zu meiner e-card mit Foto? 
 
 

Sie haben einen … 

• österreichischen Reisepass oder 
• österreichischen Personalausweis oder 
• österreichischen Scheckkartenführerschein 

oder 
• Aufenthaltstitel, Fremdenpass, Konventionsrei-

sepass oder ein anderes Dokument des Frem-
denregisters? 

 

� Sie müssen grundsätzlich NICHTS tun, das 
Foto wird automatisch auf die e-card übernom-
men. Ihre neue e-card mit Foto kommt rechtzei-
tig, bevor die alte abläuft, spätestens Ende 
2023. 

Wie können Sie prüfen, ob ein Foto aus einem 
der genannten Dokumente für Ihre e-card vor-
handen ist? 

Unter svs.at/ecardfotocheck können Sie prüfen ob 
aus einem der genannten Dokumente ein Foto für 
Ihre e-card verfügbar ist. Für den Foto-Sofort-
Check benötigen Sie Ihre e-card. 

Was müssen Sie tun, wenn doch ein Foto für die 
e-card benötigt wird? 

� BRINGEN Sie ein Passfoto zu der für Sie zu-
ständigen Stelle. 

� Das Foto muss den Passbildkriterien  entspre-
chen. Sie müssen es PERSÖNLICH abgeben 
und dabei Ihre e-card, Ihren Ausweis  und Ihren 
Staatsbürgerschaftsnachweis  im Original 
vorzeigen. 

� Die Registrierungsstellen finden Sie unter 
svs.at/ecardregistrierungsstellen 

 

 Sie haben KEINEN … 

• österreichischen Reisepass oder 
• österreichischen Personalausweis oder 
• österreichischen Scheckkartenführerschein 

oder 
• Aufenthaltstitel, Fremdenpass, Konventionsrei-

sepass oder ein anderes Dokument des Frem-
denregisters? 

Sie haben bereits eine e-card?  

� Schauen Sie auf das Ablaufdatum  auf der 
blauen Rückseite Ihrer e-card. 

� BRINGEN Sie 3 bis 4 Monate vor Ablauf Ih-
rer e-card ein Passfoto zu der für Sie zu-
ständigen Stelle. 

� Das Foto muss den Passbildkriterien  ent-
sprechen. Sie müssen es PERSÖNLICH 
abgeben und dabei Ihre e-card, Ihren 
Ausweis  und Ihren Staatsbürgerschafts-
nachweis  im Original vorzeigen. 

� Die Registrierungsstellen finden Sie unter 
svs.at/ecardregistrierungsstellen 

Sie haben noch keine e-card  oder Ihre e-card ist 
bereits abgelaufen? 

� Damit eine neue e-card ausgestellt werden 
kann, wird ein Passfoto benötigt! 

� BRINGEN Sie ein Passfoto zu der für Sie 
zuständigen Stelle.  

� Das Foto muss den Passbildkriterien  ent-
sprechen. Sie müssen es PERSÖNLICH 
abgeben und dabei Ihren Ausweis  und Ih-
ren Staatsbürgerschaftsnachweis  im Ori-
ginal vorzeigen. 

� Die Registrierungsstellen finden Sie unter 
svs.at/ecardregistrierungsstellen 

 
 
 
Allgemeine Antworten zum Thema e-card mit Foto finden Sie unter svs.at/ecardfoto 
Fremdsprachige Informationen zur e-card mit Foto finden Sie unter svs.at/ecardlanguages 
 
Das Passbild darf nicht älter als 6 Monate sein. Die Passbildkriterien finden Sie unter svs.at/passbildkriterien 


